
1005 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. G P. 

Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (865 der Bei
lagen): Bundesgesetz, über die Grundsätze 
betreffend die fachlichen Anstellungserforder
nisse für die von den Ländern, Gemeinden 
oder von Gemeindeverbänden anzustellen
den Kindergärtnerinnen, Erzieher an Horten 
und Erzieher an Schülerheimen, die aus
schließliCh oder vorwiegend .für Schüler von 

Pflichtschulen bestimmt sind 

Durch den vorliegenden Entwurf sollen die 
gemäß Art. 14 Abs. 3 lit. d B.-VG. erforderlichen 
Grundsatzbestimmungen hinsichtlich der fach
lichen Anstellungserfordernisse für die von den 
Ländern, Gemeinden oder von Gemeindever
bänden anzustellenden Kindergärtnerinnen, Er
zieher an Horten und Erzieher an Schülerheimen, 
die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler 
von Pflichtschulen bestimmt sind, erlassen wer
den. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegenständ
liche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
23. Oktober 1968 der Vorberatung unterzogen. 
An der Debatte beteiligten sich außer dem Be
richterstatter die Abgeordneten M e 1 t e r, 
D e u t s eh man n, Z a n k 1, Fr 0 d 1, Dr. Her
tha F i r n b erg, L u k a s, S tau d i n ger, 

Ofenböck 
Berichterstatter 

G ratz, Ing. Sc he i ben g r a f, S t r ö er so
wie der Bundesminister für Unterricht 
Dr. Pi ff 1 ~ Per c e v ie. 

Der Aus~chuß weist besonders darauf hin, daß 
das im Entwurf vOl'liegende Grundsatzgesetz 
bloß die fachlichen Anstellungserfordernisse zum 
Gegenstand hat; ein in Ausführung dieser Grund
sätze erlassenes Landesgesetz kann daher nur fUr 
Neuanstellungen nach dessen Inkrafttreten Gel
tung haben. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Ge
setzentwurf wurde vom Ausschuß unter Berück
sichtigung eines Abänderungsantrages der Abge
ordneten D e u t s eh man n, Dr. Ba y e rund 
Genossen sowie eines Abänderungsantrages des 
Abgeordneten Z a n k 1 und Genossen stimmen
einhellig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Unter
r.ichtsausschuß somit den A n t rag, der Na
tionalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (865 der Beilagen) 
mit den a n g e s chi 0 s sen e n A b ä n d e
run gen, die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 23. Oktober 1968 

Harwalik 
Obmann 

'I. 
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2 1005 der Beilagen 

'/. 
Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 865 der Beilagen 

1. In Art. I § 3 Z. 1 ist das Wort "mehr
jährige" durch das Wort "hinreichende" zu er
setzen .. 

2. In Art. I § 3 Z.3 lit. b sind die Worte 
"erfolgreiche Ablegung einer Lehrabschlußprü
fung" durch die Worte"abgeschlossene Berufs
ausbildung" zu ersetzen. 

3. In Art. I § 3 Z. 4 Ut. asind die Worte 
"für Kindergärtnerinnen und Horterzieherinnen 
und" zu streichen; ~tatt "Befähigungsprüfungen" 
ist "Befähigungsprufung" zu setzen. 

4. In Art. I § 3 Z. 4 lit. b sind die Worte 
"oder Kindergärtnerinnen" anzufügen. 

5. In Art. I ist nad1 § 3 Z. 1 einzufügen: 

,,2. Für die Verwendung an Kindergärten, in 
denen die Betriebsdauer im Kalenderjahr vier 
Monate nicht übersteigt: Erfahrung in der Be
treuung von Kleinkindern und Besuch eines Ein
schulungslehrganges in der Dauer von mindestens 
zwei Wochen oder Nachweis einer Hospitier
und Praxiszeit von vier Wochen in einem Ganz
tagskindergarten;" Die bisherigen Ziffern 2, 3 
und 4 werden zu 3, 4 und 5. 
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